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5. Änderung der Verbandssatzung

Beschlussantrag:
Die Verbandsversammlung beschließt die 5. Änderungssatzung der Verbandssatzung vom 18.11.2015
des Abwasserzweckverbandes Sachsen-Nord Dommitzsch.

Begründung:

In § 9 Absatz 3 lit. a und § 10 Absatz 7 lit. a. Verbandssatzung sind die Zuständigkeiten der
Verbandsversammlung und des Verbandsvorsitzenden bzgl. der Ausgaben für Lieferungen und
Leistungen im Rahmen des Haushaltsplanes geregelt. Bislang gibt es jedoch keine Regelung für
außerplanmäßige Ausgaben, worauf auch der Wirtschaftsprüfer des AZV hingewiesen hat.

In deröffentlichen Verbandsversammlung am 15.07.2025 haben sich die Verbandsräte darauf geeinigt,
dass der Verbandsvorsitzenden bis zu einem Betrag von 15.000 € für über- und außerplanmäßige
Ausgaben im Einzelfall, beschränkt auf einen jährlichen Höchstbetrag von insgesamt 60.000 €,
entscheidungsbefugt sein soll. In dem vorliegenden Entwurf der 5. Änderungssatzung der
Verbandssatzung vom 18.11.2015 des Abwasserzweckverbandes Sachsen-Nord Dommitzsch vom
09.06.2026 wurde diese Einigung entsprechend umgesetzt.

Der Verbandsversammlung wird empfohlen, die 5. Änderungssatzung der Verbandssatzung vom
18.11.2015 des Abwasserzweckverbandes Sachsen-Nord Dommitzsch zu beschiießen.
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